
Am Gericht

Der Zuhälter, der 
keiner sein will
Vor fast fünf Jahren wurde der Strassenstrich am Zürcher Sihl-
quai geschlossen. Doch die juristischen Aufräumarbeiten dau-
ern an: Ein Berufungsverfahren um einen ungarischen Zuhäl-
ter als abgründige Groteske.
Von Yvonne Kunz, 23.05.2018

Ort: Obergericht Zürich
Zeit: 17. Mai 2018, 10.00 Uhr
Fall-Nr.: DG160321
Thema: Menschenhandel, Förderung der Prostitution, straKarer Schwan-
gerschapsabbruch, versuchte schwere zör–erverletNung

Aus den Augen, aus dem Sinn, aus den SchlagNeilen « vergessen sind die 
Zeiten, als den Passanten am Zürcher Sihlquai Mitte der Rullerjahre die 
blanken Backen und das nackte Elend osteuro–äischer Prostituierter ent-
gegenblitNten. Ein –aar Jahre s–äter o»enbarten medienträchtige ProNes-
se gegen xWoma-ZuhälterC mit so glamourösen Wufnamen wie xSamuraiC 
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oder xGoldHngerC eine unvorstellbare Verrohung des Se9gewerbes. Dut-
Nende Frauen waren auf widerwärtigste 5eise ausgebeutet und misshan-
delt worden. Zum Beis–iel: nicht nur vergewaltigt, sondern vergewaltigt mit 
einem 4hili in der Scheide.

Auch in diesem Fall an einem Donnerstag Mitte Mai sind die Schilderun-
gen der Nwei Lau–tNeuginnen drastisch. Und doch gehörte der Beschuldig-
te nicht Nu den schlimmsten Sadisten der SNene. Zu diesem Schluss gelang-
te letNtes Jahr das BeNirksgericht Zürich, das ihn wegen xmehrfacher För-
derung der ProstitutionC schuldig s–rach, nicht aber wegen Menschenhan-
dels. Auch vom Vorwurf der versuchten schweren zör–erverletNung wur-
de der Ungar freiges–rochen. Das heisst wenig: xUnerlaubter Schwanger-
schapsabbruchC, lautete der Nweite Schuld–unkt. Als die jüngere der Nwei 
Zeuginnen schwanger wurde, wahrscheinlich vom Beschuldigten selbst, 
stand er ihr mit seinen ganNen T’ zilogramm auf den Bauch. Sie verlor ihr 
Ungeborenes. 

«In gegenseitigem Respekt»
Der heute ?6-Jährige machte seine kaum gebildeten Iandsfrauen aus bit-
terarmen Verhältnissen vor allem mittels Zuneigung und Lo»nung gefügig. 
Der einen vers–rach er ein ungarisches S–eNialitäten-Westaurant, die an-
dere sollte ihr eigenes Ragelstudio bekommen. Mindestens für eine solide 
Grundlage hätten ihre Verdienste gereicht: Von 200T bis 2011 müssen nach 
Berechnungen der Nuständigen Staatsanwältin Sabine (obler auf den Stras-
senstrichen von Zürich, Olten, 4hur und IuNern um die ?’0)000 Franken 
Nusammengekommen sein « –ro Frau. Doch der gesamte Erlös yoss in die 
(asche des Beschuldigten, versiegte in dessen glücklosen Versuchen, sein 
Geschäp mit Erotikstudios und zontaktbars Nu erweitern.

xAlles niederträchtige IügenC, sagt der Beschuldigte während der Befra-
gung durch den GerichtsvorsitNenden Wolf Raef. Wein gar nichts habe er den 
Frauen vers–rochen. We–ressionen, wenn sie ihre Einnahmen nicht abge-
ben wollten  Gabs nicht. Richt einmal Ohrfeigen oder auch nur einen ver-
balen Streit. Glaubt man seinen Ausführungen, ist der Mann ein edler Witter 
weiblicher Selbstbestimmung: Alle Geschäpe seien xin gegenseitigem We-
s–ektC abgewickelt worden. Lätte eine Frau rausgewollt, er hätte ihr glatt 
die Leimfahrt beNahlt. Mal für einen anderen Zuhälter arbeiten  zein Pro-
blem.

Er habe die Frauen auch nicht geNwungen, sieben Rächte die 5oche Nu ar-
beiten, oder sie angewiesen, ihre Freier ohne Gummi Nu bedienen, wenn sie 
schwanger waren. m Gegenteil: Sie kriegten soNusagen beNahlten Schwan-
gerschapsurlaub. Auch von einer strikten zontrolle der Frauen will der Be-
schuldigte nichts wissen: 5ar Nu ihrem SchutN, den sie dringend nötig hat-
ten, die PoliNei stand ja ständig im Stau. 4hau ert habe er die Mädchen, für 
sie gedolmetscht, ihnen Essen gebracht. Eigentlich hätten nicht die Frau-
en für ihn gearbeitet, sondern er für die Frauen. Für durchschnittlich ’000 
Franken im Monat. Aber ums Geld sei es ihm eh nicht gegangen, sondern 
um das 5ohl der Mädchen. 

Die Verschwörung
Gegen Ende der über dreieinhalbstündigen Befragung massiert sich der Ge-
richts–räsident sanp die Stirn. Rach seiner letNten Frage, warum ihn denn 
die Nwei Frauen dermassen belasteten, lässt er den Beschuldigten einfach 
reden. Der monologisiert nun seit mehreren Minuten eine wirre Seifen-
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o–er in den Saal, und man steckt seit dem dritten SatN im Dickicht der De-
tails fest: Probleme mit Aufenthaltsbewilligungen, Zo» wegen zindern, die 
dann doch nicht vom einen, sondern vom andern waren, betrogene Män-
ner und eifersüchtige Frauen, Wache « all das habe sich irgendwie Nu ei-
nem zom–lott verdichtet, angestipet von der Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration F Z . Wichter Raefs zo–f ruht jetNt Nwischen seinen Län-
den. 

Staatsanwältin  (obler  will  im  Berufungsverfahren  doch  noch  einen 
Schulds–ruch wegen versuchter schwerer zör–erverletNung erwirken und 
die Strafe von drei Jahren und acht Monaten auf fünf Jahre erhöhen las-
sen. Es sei N nisch, merkt sie an, dass die VorinstanN diesen Strapatbestand 
mit der Begründung verneint habe, der Beschuldigte habe kein nteresse 
an einer VerletNung der Geschädigten gehabt, da sie ja für ihn eine Einnah-
mequelle darstellte. Roch mal: Der Beschuldigte sei mit dem Gewicht einer 
handelsüblichen 5aschmaschine auf den Bauch einer auf dem Wücken lie-
genden Frau getreten. Man brauche nicht WechtsmediNin studiert Nu haben, 
um Nu ahnen, dass das schwerwiegende Folgen haben kann « nicht nur für 
das Ungeborene, sondern auch für die Frau.

Strafverteidiger Sararard Arquint fordert hingegen einen vollumfänglichen 
Freis–ruch, die sofortige Freilassung des Beschuldigten und 200 Franken 
Entschädigung für jeden der inNwischen bald 1000 (age Lap. Die Staats-
anwaltschap o–eriere schon während des gesamten Verfahrens mit mäch-
tigen Bildern, um Emotionen gegen den Beschuldigten Nu schüren: xDas 
ungeborene zindC, Num Beis–iel: xDas war ein Nwei Millimeter grosser Em-
br oC, sagt Arquint. Und der sei nicht getötet worden, ein (ritt in den Bauch 
erreiche die Gebärmutter gar nicht. Dann xdie MenstruationC: Da werde 
suggeriert, es sei xmegaschlimmC für die Prostituierten, während ihrer (age 
Nu arbeiten. xDem muss nicht so seinC, sagt der Anwalt. 

Der Fall habe mehr Facetten als den brutalen Zuhälter und die wehrlosen, 
geknechteten Prostituierten, sagt Arquint weiter. Beeinyusst von früheren 
E9Nessen am Sihlquai, hätten die Behörden die Pers–ektive des Beschuldig-
ten gar nie ernst genommen und derweil Dreistigkeit und Verschlagenheit 
der Dirnen von vornherein ausgeschlossen. Dabei hätten die Frauen kon-
fuse bis völlig widers–rüchliche Aussagen gemacht. hr Eigeninteresse sei 
doch augenfällig: Sie waren auf die Entschädigung durch die O–ferhilfe aus. 
Und seitens der F Z seien die Frauen von derselben Person betreut worden: 
Ein x nformationstransferC liege da auf der Land. 

So etwas wie ein Happy End
Ja was denn jetNt, mokiert sich die erste Geschädigtenvertreterin. Sind die 
Aussagen nun widers–rüchlich  Oder haben sich die Frauen abges–rochen  
Da müsse sich der Lerr Verteidiger schon entscheiden. Und dann noch dies: 
Es sei etwas s–eNiell, wenn ein männlicher zollege zommentare Nur Men-
struation abgebe. zlar: st nicht bei jeder gleich. Aber gerade im Se9gewerbe 
müsse es der Frau überlassen sein, ob sie während ihrer (age arbeite. Statt-
dessen habe der Beschuldigte die Frauen gedrängt, sich einen Schwamm in 
die Vagina Nu sto–fen. Einen solchen musste sich die eine Frau gar mal im 
S–ital entfernen lassen. 

Die Nweite O–feranwältin betont noch einmal, wie geschickt der Beschul-
digte mit den (räumen der Frauen ges–ielt habe, um sich selbst ein beque-
mes Ieben Nu leisten. Doch sie schliesst mit einem La––  End: Vor fast 
Nehn Jahren sei ihre Mandantin grün und blau geschlagen in Zürich ange-
kommen. Geyohen vor noch grösserem Elend, stand sie am Sihlquai. n-
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Nwischen kann sie Deutsch und hat ihren PlatN im Ieben gefunden. Dem-
nächst beginnt sie ein Praktikum in der Alten–yege, danach, wenn es gut 
läup, eine Iehre.

Das Obergericht folgt den Anträgen der Staatsanwältin voll und ganN. Ein 
kleines Stück Vergangenheit ist damit juristisch bewältigt « eine Vergan-
genheit, die aber auch Gegenwart und Zukunp ist, hier und anderswo. Seit 
der Au ebung des Strassenstrichs am Sihlquai, das halten die Strafver-
folgungsbehörden fest, haben bestimmte ungarische (ätergru––ierungen 
ihre Aktivitäten in andere zantone oder ins umliegende Ausland verlagert. 
Prostituiertenberatungsstellen sagen, das Se9gewerbe sei lediglich weniger 
sichtbar geworden. Die F Z meldet im soeben erschienenen Jahresbericht 
beim Frauenhandel stabile Zahlen. Roch immer stehen unter den Se9ar-
beiterinnen die Ungarinnen an der S–itNe « dies seit 2008.

Illustration Friedrike Hantel
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